
 

 
 
 

 
 
 

 

Bekanntmachung 
für die  

Gemeinde Karsdorf 
 

Möglichkeit der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für 
die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Karsdorf am 22.03.2026 und die evtl. stattfindende 
Bürgermeisterstichwahl am 12.04.2026. 

 

1. Zeit und Ort der Einsichtnahme 
 

Das Wählerverzeichnis zur Bürgermeisterwahl kann in der Zeit  
vom 02.03.2026 - 06.03.2026 

 während der Dienststunden 
 
 Montag  09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr 
 Dienstag  09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr 
 Mittwoch  09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr 
 Donnerstag  09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr 
 Freitag   09.00 - 12.00 Uhr 
 

bei der Verbandsgemeinde Unstruttal, Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut) im Einwohnermel-
deamt eingesehen werden. Die Barrierefreiheit ist hier gegeben. 
Die Möglichkeit der Einsichtnahme endet am 06.03.2026. Die Verwaltung ist an diesem Tag 
von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet. 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
 Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.  

Die wahlberechtigte Person kann verlangen, dass in dem Wählerverzeichnis während der 
Möglichkeit der Einsichtnahme der Tag der Geburt unkenntlich gemacht wird. 

 
2. Berichtigung des Wählerverzeichnisses 

Anträge auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses sind innerhalb der möglichen Frist 
zur Einsichtnahme, spätestens am 06.03.2026 bis 12.00 Uhr, bei der Verbandsgemeinde 
Unstruttal, Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut) im Einwohnermeldeamt, schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift zu stellen. Sofern die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig 
sind, hat die Antragstellerin/der Antragsteller die erforderlichen Beweismittel beizubringen. 

 
3. Wahlbenachrichtigung 
 Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
 erhalten bis spätestens zum 01.03.2026 eine Wahlbenachrichtigung. 
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
das Wählerverzeichnis einsehen und gegebenenfalls Antrag auf Berichtigung stellen, wenn 
sie/er nicht Gefahr laufen will , dass sie/er ihr/sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

 
4.  Wahlschein 
 Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

Verbandsgemeinde 

Unstruttal 
 

Die Verbandsgemeindebürgermeisterin  
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4.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 
 
4.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 
 a)    wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist 
        für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses versäumt hat, 
 b)    wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist entstanden  
        ist. 
 Wahlscheine können bis zum 20.03.2026, 18.00 Uhr, schriftlich oder mündlich 

bei der Verbandsgemeinde Unstruttal, Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut) im Einwohnermel-
deamt beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Tele-
fax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewahrt. 
Der Antrag kann auch elektronisch übermittelt werden. Fernmündliche Anträge sind nicht 
zulässig. 
Ein Wahlberechtigter mit einer körperlichen Beeinträchtigung kann sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Personen können aus den un-
ter 4.2 Buchst. a) und b) angegebenen Gründen den Antrag noch bis zum Wahltag 15.00 
Uhr bei der Verbandsgemeinde Unstruttal, Markt 1, 06632 Freyburg (Unstrut) im Einwohner-
meldeamt stellen. Gleiches gilt, wenn die wahlberechtigte Person schriftlich erklärt, wegen 
einer plötzlichen Erkrankung das Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten aufsuchen zu können. 

An eine andere Person als der/ den Wahlberechtigte/ n persönlich werden Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt, wenn die bevollmächtigte Person von der/ dem 
Wahlberechtigten bereits auf dem Wahlscheinantrag benannt wurde oder die Berechtigung 
zum Empfang durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. 

 Verlorene und nicht rechtzeitig zugegangene Wahlscheine oder Stimmzettel  
 werden nicht ersetzt. 
 
5. Briefwahl 
 Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe in einem 
 beliebigen Wahlbezirk des zuständigen Wahlbereichs oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 Bei der Briefwahl hat die Wählerin/der Wähler im verschlossenen Wahlbriefumschlag 
    1. ihren/seinen Wahlschein 
    2. den/ die Stimmzettel in dem Wahlumschlag 

so rechtzeitig an den auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Wahlleiter zu übersenden, 
dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 

 eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle des zuständigen Wahlleiters abgegeben wer-
den. Nähere Hinweise darüber, wie die wählende Person die Briefwahl auszuüben hat, sind 
auf dem Wahlschein angegeben. 

 
 Freyburg (Unstrut), d. 19.12.2025 
 
 
 
 
 
 
……………………………. 
Jana Schumann 


